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Bgld. LP - Burgenlandisches Landes-Personalvertretungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.07.2025

(1) Die Personalvertreter sind in Austbung ihrer Tatigkeit an keine Weisungen gebunden. Sie dirfen in der Ausibung
ihrer Tatigkeit nicht beschrankt und aus diesem Grunde auch nicht benachteiligt werden. Die Personalvertreter haben
ihre Tatigkeit moglichst ohne Beeintrachtigung des Dienstbetriebes auszulben. Der Personalvertreter darf, solange die
Dienststelle, der er angehdrt, insbesondere bei drohender Gefahr oder in Katastrophenfallen Sofortmanahmen
durchzufiihren hat, seine Funktion nur insoweit austben, als er dadurch an der Erfullung seiner Dienstpflichten nicht
beeintrachtigt wird.

(1a) Die von einem Personalvertreter auRBerhalb seiner Dienstzeit erbrachte Personalvertretungstatigkeit gilt als Dienst,
wenn sie Uber die Ubliche Betreuungstatigkeit der Personalvertretung hinausgeht und - auch hinsichtlich ihrer
zeitlichen Festlegung - auf einer Initiative des Dienstgebers beruht.

(2) Die Tatigkeit als Personalvertreter ist ein unbesoldetes Ehrenamt, das, soweit im Folgenden nichts anderes
bestimmt ist, neben den Berufspflichten auszutben ist; dabei ist jedoch auf die zusatzliche Belastung durch die
Tatigkeit als Personalvertreter Rucksicht zu nehmen. Aus seiner Tatigkeit als Personalvertreter darf einem
Bediensteten bei der Leistungsfeststellung und der dienstlichen Laufbahn kein Nachteil erwachsen.

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 finden auf die Mitglieder der Wahlausschisse sinngemaR Anwendung.

(4) Den Personalvertretern und den Mitgliedern der Wahlausschisse ist unter Fortzahlung ihrer Dienstbezlige die zur
Erfullung ihrer Obliegenheiten notwendige freie Zeit zu gewdhren. Auf Antrag des Landespersonalausschusses sind
von der Landesregierung Personalvertreter im Umfang von drei Vollbeschaftigungsaquivalenten unter Fortzahlung der
laufenden Bezlige mit Ausnahme der in Bauschbetragen festgesetzten Reisegeblhren vom Dienst freizustellen. Dabei
hat jedenfalls ein Dienstfreistellungskontingent im Ausmafd von 75 % eines Vollbeschaftigungsaquivalents auf einen
Personalvertreter jener Wahlergruppe zu entfallen, fir welche in der Wahl die zweitmeisten glltigen Stimmen
abgegeben wurden.

In Kraft seit 01.03.2011 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 24 Bgld. LP § 24
	Bgld. LP - Burgenländisches Landes-Personalvertretungsgesetz


